
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, 
  

  

Beschallungsanlagen bei Veranstaltungen können Schallpegel erzeugen, die das 
Gehör des Publikums schädigen. Im Rahmen seiner Verkehrssicherungspflichten hat 
der Veranstalter in Abhängigkeit von der Höhe der zu erwartenden Pegel 

Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Diese Schutzmaßnahmen sind in der seit November 

2007 neugeordneten DIN 15905 Teil 5 festgeschrieben. Diese DIN beruht auf einem 

Konsens mit den Interessenvertretungen der Veranstalter und Betreiber. Es ist davon 

auszugehen, dass sich die aktuelle Rechtsprechung bei Schadensfällen an diesen 

Empfehlungen orientieren wird.  
  

Unser Seminar "Sachkundiger für Schallpegelmessung" besteht aus einem 
Grundlagenteil sowie einem Ergänzungsteil. 
  

Teil 1 führt in die Grundlagen der Schalldruckpegelmessung ein, erläutert ausführlich 

die DIN 15905 Teil 5 und versetzt Sie in die Lage, die geforderten Messungen 

durchzuführen.  
  

Teil 2 behandelt an einem Seminartag sowohl die Problematik der TA-Lärm (Schutz 

der Anwohner) als auch die am 9. März 2007 in Kraft getretene Lärm- und Vibrations-
Arbeitschutzverordnung (Schutz der Mitarbeiter).  
  

Voraussetzung zur Teilnahme an Teil 2 ist der erfolgreiche Abschluss von Teil 1. 
  

Aufgrund der großen Nachfrage bieten wir das Seminar „Sachkundiger f. 

Schallpegelmessung“  auch in diesem Jahr mit beiden Teilen an.  
  

Teil 1:     13.-14.04.2010 

Teil 2:     am 15.04.2010 

  

Zielgruppe: Techniker, Verantwortliche Betreiber oder Veranstalter, Mitarbeiter der 
Ordnungs- und Umweltämter, Mitarbeiter von kulturellen Einrichtungen 

  

Sie können das beigelegte Anmeldeformular benutzen oder sich auch online auf 

unserer Internetseite www.thueringer-event-akademie.de/ über "Kursanmeldung" 

anmelden. 
  

Anmeldeschluss für beide Veranstaltungen ist der 12. März 2010!  
  

Mit den besten Grüßen aus Weimar 
  

Frank Witte 

 

 

 
 

 

 


